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JUSLINE Entscheidung

@ Veroffentlicht am 28.11.2001

Rechtssatz

Legt der Beschuldigte im Verfahren vor dem UVS schlissig und nachvollziehbar dar, dass ein Projektant im
Wesentlichen Planungs-, Organisations- und administrative Tatigkeiten durchzufiihren hat und ist es nicht erforderlich,
dass ein Projektant im Rahmen seiner Tatigkeit eine Dachfldche betritt, so sind Projektanten keiner besonderen
Geféahrdung, die z.B. auf Dachflachen vorliegen, ausgesetzt und wird ihnen daher auch keine personliche
Schutzausrustung zur Verfigung gestellt und erhalten sie auch keine Schulung hinsichtlich der SchutzmalRnahmen,
welche z.B. beim Arbeiten auf Dachern zu beachten sind. Konnte der Beschuldigte Gberdies auch nicht damit rechnen,
dass die zwei Mitarbeiter, welche als Projektanten tatig waren, ungesichert eine Dachflache betreten werden, so ist er

verwaltungsstrafrechtlich exkulpiert. (Einstellung des Verfahrens)
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Quelle: Unabhéngige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 2001/11/28 KUVS-1468-1469/5/2001
	JUSLINE Entscheidung


